
62. Rudolf-Reinacher-Gedächtnisturnier 

 

Turnierbestimmungen 

1 Es gilt die Hallen-Spielordnung des Badischen Fußballverbandes. 

2 Spielberechtigt sind alle Spieler, welche 1982 oder früher geboren sind. 

3 Die Spielzeit beträgt 10 Minuten ohne Pause. Die auf dem Spielplan erstgenannte 

Mannschaft spielt von der Turnierleitung aus gesehen von Links nach Rechts und hat 

Anstoß. 

4 Eine Mannschaft besteht aus einem Torwart und vier Feldspielern. Die gesamte 

Mannschaft darf aus höchstens 10 Spielern bestehen, die auf dem Spielberichtsbogen 

aufgeführt sein müssen. Das Auswechseln darf nur von der eigenen Torauslinie 

erfolgen. 

5 Es darf nur in der eigenen Hälfte gewechselt werden. Bei falschem Wechsel, während 

gegnerischen Ballbesitz, kann eine 2-Minuten Strafe ausgesprochen werden. 

6 In der Vorrunde erreichen die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe die 

Zwischenrunde. Die Gruppenersten aus der Zwischenrunde bestreiten die 

Halbfinalspiele. 

7 Sind Mannschaften nach der Vorrunde oder nach der Zwischenrunde punktgleich, so 

entscheidet die Tordifferenz. Haben die Mannschaften auch die gleiche Tordifferenz, 

zählt die Anzahl der geschossenen Tore und danach der direkte Vergleich. Kann die 

Platzierung dann immer noch nicht festgelegt werden, findet ein 9-Meter-Schießen 

zwischen den Mannschaften statt. 

8 Die Endspiele werden nach unentschiedenem Ausgang sofort durch 9-Meter-Schießen 

entschieden. 

9 Erhält ein Spieler die Rote Karte wird er für mindestens ein Spiel gesperrt. Bei groben 

Verstößen kann die Turnierleitung einen kompletten Turnierausschluss aussprechen. 

10 Der Torhüter darf den Ball nicht über die Mittellinie abstoßen oder werfen bzw. diese 

überqueren. 

11 Tore können aus dem gesamten Spielfeld erzielt werden. 

12 Das Grätschen gegen den Gegenspieler ist verboten und wird mit Freistoß geahndet. 

13 Die Schlusssirene ist Bestandteil der Spielzeit. 

14 Der Sieger des Turniers erhält den ewigen Wanderpokal des Badischen 

Fußballverbandes. 


